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SSO-Anerkennung für 
Allgemeinpraktiker

Der Weiterbildungsausweis SSO in Allgemeiner Zahnmedizin 
anerkennt eine kompetente zahnärztliche Tätigkeit auf dem 
Gebiet der allgemeinen Zahnmedizin. Familienzahnärzte und 
Allgemeinpraktiker, welche ihre erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten gezielt vertiefen und perfektionieren, sollen diesen 
Ausweis auf administrativ einfache Weise erwerben können. 

Der SSO-Weiterbildungsausweis attestiert Erfahrung und 
Sicherheit in Diagnostik und Therapie. Inhaberinnen und In-
haber sind in der Lage, die häufigsten zahnmedizinischen 
Erkrankungen, Verletzungen und Notfälle auf hohem Niveau 
selbständig zu versorgen. Sie weisen sich über eine ethische 
Haltung gegenüber Patienten und ihrem Umfeld aus und set-
zen diagnostische sowie therapeutische Mittel ökonomisch ein. 
Der Weiterbildungsausweis SSO in Allgemeiner Zahnmedizin 
muss durch Nachweis ständiger Fortbildung alle sieben Jahre 
rezertifiziert werden. 



 — Vertiefen und Ergänzen von Kenntnissen und Fertigkeiten, die 
in der zahnärztlichen Ausbildung erworben wurden 

 — Erwerben von Kommunikations-, Führungs- und Sozial-
kompetenz (Arbeitstechnik, Projektmanagement, Team-
management) 

 — Erwerben von Fähigkeiten und Fertigkeiten, um fächerüber-
greifend und unabhängig

Weiterbildungsziele

 — kollektive und individuelle Prävention zu organisieren,
 — Patienten zu beraten,
 — Diagnosen zu stellen,
 — Risiken zu beurteilen,
 — Behandlungen zu planen und durchzuführen, 
 — eigene Grenzen zu erkennen und Patienten wo nötig zu 
überweisen,

 — zahnmedizinische Qualität zu beurteilen und zu 
gewährleisten.



Fachausschuss 

Ein SSO-Fachausschuss «Allgemeine Zahnmedizin», gebildet 
aus Vertretern der Allgemeinpraktiker, der Fachgesellschaften 
und der Universitäten, regelt die Modalitäten zum Erwerb des 
Weiterbildungsausweises SSO in Allgemeiner Zahnmedizin und 
überwacht die Einhaltung der Bedingungen.

Stoffkatalog

Der Stoffkatalog ist nicht abschliessend und wird durch den 
SSO-Fachausschuss laufend den Gegebenheiten der Zahn-
medizin angepasst.

Er umfasst zurzeit mit je ca. 20 Sollstunden pro 4 Jahre folgen-
de Bereiche:

 — Praxisführung, KMU-Betrieb
 — Allgemeine Medizin und Stomatologie 
 — Diagnostik und Planung
 — Orale Chirurgie, Parodontologie und Chirurgische 
Implantologie

 — Restaurative und rekonstruktive Zahnmedizin
 — Spezielle Zahnmedizin 



Der erstmalige Erwerb des SSO-Weiterbildungsausweises  
«Allgemeine Zahnmedizin» beruht 

 — für Zahnarztassistenten auf einer strukturierten Weiter-
bildungsphase von mindestens drei Jahren an einer uni-
versitären Weiterbildungsstätte oder in einer anerkannten 
SSO-Weiterbildungspraxis für allgemeine Zahnmedizin. 

 — oder für Praxisinhaber auf der Einreichung von 10 synopti-
schen Fällen und der Bestätigung einer absolvierten 5-jähri-
gen Assistenzzeit. 

Voraussetzungen für den Erwerb des WBA SSO allgemeine 
Zahnmedizin sind: 

 — Diplome, Berufsausweise 
Schweizer Diplom als Zahnarzt/Zahnärztin oder ein von den 
Bundesbehörden als gleichwertig anerkanntes Diplom. 

 — Eigene praktische Tätigkeit und berufliche Ver-
antwortung 
Anerkennung der Qualitätsleitlinien der SSO und deren 
Umsetzung in die eigene Praxis (Selbstdeklaration/
Ehrenerklärung)

 — SSO-Mitgliedschaft

Erstmalige Zertifizierung



Rezertifizierung 

Der Weiterbildungsausweis SSO in allgemeiner Zahnmedizin 
wird für jeweils sieben Jahre vergeben und muss vor Ablauf 
der Frist neu beantragt werden. Die periodische Überprüfung 
bietet der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO ein 
Steuerungsinstrument, um die Implementierung der neuen 
Erkenntnisse in der Zahnmedizin in der zahnärztlichen Praxis 
sicherzustellen.

Die gestellten Anforderungen:
Nachweis von mindestens 120 Stunden strukturierter Fort- 
und Weiterbildung im Zeitraum der letzten vier Jahre in den 
Fächern gemäss Stoffkatalog, wovon 80 Stunden in durch 
SSO, SSO-Sektionen, SSO-Fachgesellschaften, durch zahn-
medizinische Universitätszentren (CH, EU) oder durch SSO-an-
erkannte ausländische Berufsorganisationen durchgeführten 
Veranstaltungen.

Gebühren

Die Kosten für die erstmalige Zertifizierung und nachfolgende 
Rezertifizierungen werden durch den Inhaber des Ausweises 
getragen.

Die Gebühr für eine Erstzertifizierung beträgt 1’300 Franken. Die 
Kosten für die Rezertifizierung belaufen sich auf 400 Franken.

(Siehe Anhang II zur zahnmedizinischen Weiterbildungsordnung 
WBO, in Kraft seit 1. Juli 2017).



Die SSO kann den Weiterbildungsausweis entziehen, wenn die 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind. Mit dem Erlöschen 
der Mitgliedschaft in der SSO wird der Ausweis automatisch 
gelöscht und muss bei einem Wiedereintritt in die SSO neu er-
worben werden.
 
Bei einer vorübergehenden Einstellung der beruflichen Tätig-
keit, einem Wechsel zur SSO-Gastmitgliedschaft, bei Ausland-
abwesenheit oder längerer Krankheit kann der Weiterbildungs-
ausweis durch die SSO auf Antrag für maximal 5 Jahre sistiert 
werden.
 
Antrag, Anleitung und Formulare für den Fortbildungsnachweis 
können direkt vom Internet heruntergeladen werden:  
www.bzw-sso.ch.

Löschung oder Sistierung des Ausweises



Stoffkatalog für Fortbildungsnachweis 

Bereich A: Praxisführung, KMU-Betrieb
Ärztliche Ethik, Qualitätsleitlinien, Qualitätssicherung, Praxis-
administration, Informatik, Personalführung, Lehrmeisterkurs, 
Arbeitsmedizin für Zahnärzte, Kommunikation, Patienten-
gespräch, Betriebswirtschaftslehre für KMU, Medizinal-, Versi-
cherungs-, Arbeitsrecht, Buchhaltung, Finanzen, Steuerwesen, 
Drittzahler

Bereich B: Allgemeine Medizin und Stomatologie
Lebensbedrohliche Zwischenfälle, allgemeinmedizinische 
Grundlagen, Allgemeine Psychologie, Verhaltenslehre, Präven-
tive Medizin, Pharmkologie + Toxikologie, Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde, Logopädie, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
Kopf-, Kiefer- und Gesichtsschmerzen, Oral-/Schleim-
hautpathologie, Präventive Zahnmedizin, Praxishygiene + 
Infektionskontrolle, Orale Strukturbiologie, orale Mikrobiologie 

Bereich C: Diagnostik und Planung
Anamnese + orale Untersuchung, Diagnose, Differential-
diagnose, Orale Radiologie + bildgebende Verfahren, spezielle 
Diagnostik (Kario, Paro, Zytologie), Behandlungsziele, Be-
handlungsplanung, Behandlungsresultate validieren 



Bereich D: Orale Chirurgie, Parodontologie und Chirurgische 
Implantologie
Allg. chirurgische Grundlagen, Lokalanästhesie, Anästhesie, 
Narkose, nicht-chirurgische Parodonaltherapie, gingivale + 
parodontale Chirurgie, Weichteil/Knochen/Sinusaugmentation, 
Oralchirurgie, implantologische Chirurgie, endodontologische 
Chirurgie

Bereich E: Restaurative und rekonstruktive Zahnmedizin
Kariologie, Endodontologie, ästhetische Zahnmedizin, Overlays 
+ Teilkronen, festsitzende Prothetik, Teil- und Gerüstprothetik, 
implantatgetragene Prothetik, Hybridprothetik, Totalprothetik, 
Resektionsprothetik, Epithetik 

Bereich F: Spezielle Zahnmedizin 
Kinder- und Jugendzahnmedizin, Kieferorthopädie, Schulzahn-
medizin, Laser in der Zahnmedizin, Alters- und Behinderten-
zahnmedizin, soziale Zahnmedizin, forensische Zahnmedizin, 
Komplementärzahnmedizin
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